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Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank 

Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat eine Änderung von § 6 des Organisationsstatuts für 

die Deutsche Bundesbank beschlossen. Der neue Text von § 6 des Organisationsstatuts wird 

nachstehend veröffentlicht. 

Deutsche Bundesbank 
Dr. Mauderer Dr. Nagel 

 

Anlage 

 



Anlage 
 

IV. Zentralbereiche, andere Organisationseinheiten der Zentrale, Sonder-
funktionen 

 

§ 6 

 

Die Zentralbereiche und andere, dem Vorstand unmittelbar unterstellte Organisati-

onseinheiten der Zentrale sind für die Erfüllung der ihnen vom Vorstand übertrage-

nen Aufgaben verantwortlich. Die dem Vorstand unmittelbar unterstellten Zentralbe-

reiche und Organisationseinheiten berichten über das für sie zuständige Vorstands-

mitglied oder, soweit für eine dem Vorstand unmittelbar unterstellte Organisationsein-

heit nicht ein einzelnes Vorstandsmitglied zuständig ist, über das Präsidentenbüro an 

den Vorstand. Über die Errichtung dem Vorstand unmittelbar unterstellter Organisati-

onseinheiten sowie von Sonderfunktionen (z.B. Servicezentren) beschließt der Vor-

stand. 
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